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Kalender 
 
Datum Name Lokalität Organisator 
01.03.2025 Turnerunterhaltung Turnhalle STV Neukirch an der 

Thur 
01.03.2025 Turnerunterhaltung Familienvorstel-

lung 
Turnhalle Neukirch an der 
Thur 

STV Neukirch an der 
Thur 

07.03.2025 - 
08.03.2025 

Turnerunterhaltung Turnhalle Neukirch an der 
Thur 

STV Neukirch an der 
Thur 

10.05.2025 Muttertagsständli Primarschule Wuppenau MG-Wuppenau 
11.05.2025 51. Mammut Flossrennen  OK Flossrennen 
18.05.2025 Verschiebedatum 

51. Mammut Flossrennen 
 OK Flossrennen 

17.05.2025 Kantonaler Musiktag Festgelände Oberwangen MG-Wuppenau 
24.05.2025 Grümpelturnier Sportplatz Neukirch KUSPO 
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News aus dem Gemeinderat 
 
Baubewilligungen 
Der Gemeinderat hat nachfolgende Baubewilli-
gungen erteilt: 
 
Bauherr: Vogel Käsehandwerk GmbH  
 Käsereistrasse 2 
 8577 Schönholzerswilen 
Bauvorhaben: Erweiterung Tanklager 
  Parz. Nr. 353 
 
Bauherr: VSG Nollen  
 Oberdorfstrasse 6 
 8577 Schönholzerswilen 
Bauvorhaben: Velokeller 
  Parz. Nr. 1127 
 
Bauherr: Adrian Herzog  
 Gabris 40 
 9515 Hosenruck 
Bauvorhaben: Abbruch EFH Laachen 3 / Erstel-

lung neue Fassade an angren-
zendes Wohnhaus Laachen 1 

  Parz. Nr. 936 / 1028 
 
Bauherr: Andrea und Christian Meier  
 Im Klingen 3 
 8577 Schönholzerswilen 
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Luft / 

Wasser-Wärmepumpe 
  Parz. Nr. 1103 
 
 
Öffentliche Auflagen:  
 
Bauherr: Barbara Bachmann 
 Martin Girsberger  
 Metzgersbuhwil 15 
 8577 Schönholzerswilen 
Bauvorhaben: Erdwärmesondenbohrung 
 Parz. Nr. 478 
 
Unterhalt des Fixpunktnetzes 
Für die Aufnahme von Grenzpunkten, Situati-
onspunkten und neuen Fixpunkten werden Fix-
punkte benötigt, die regelmäßig begangen 
werden müssen. Sie dienen als Grundlage für 

Aufnahmen, Absteckungen von Vermessungs-
aufgaben sowie der amtlichen Vermessung 
und sind somit von entscheidender Bedeutung 
für die Genauigkeit und den Bestand des Ver-
messungswerkes. Der Gemeinderat hat der 
Firma NRP Ingenieure, welche in unserer Ge-
meinde für die Aktualität des Fixpunktenetzes 
verantwortlich ist, den Auftrag im freihändigen 
Verfahren vergeben.  
 
Gewässerraumausscheidung für die Grenzge-
wässer zu Bussnang. 
Die vom Gemeinderat Schönholzerswilen am 
7. März 2024 beschlossenen Gewässerraumli-
nienpläne, bestehend aus: 
 
• Gewässerraumlinienplan 1,  

Übersichtsplan 
• Gewässerraumlinienplan 2 

Waldibach Abschnitt 5 
• Gewässerraumlinienplan 3 

Habisrütibach Abschnitt 1 
• Gewässerraumlinienplan 4 

Moosbach Abschnitt 1 
 
wurden vom Departement für Bau und Umwelt 
am 20. November 2024 genehmigt und durch 
den Gemeinderat per 01. Januar 2025 in Kraft 
gesetzt. 
 
Vernehmlassung  
Der Regierungsrat hat eine Totalrevision des 
kantonalen Gesetzes zum Natur- und Heimat-
schutz (TG NHG; RB 450.1) zur Neuausrichtung 
der Denkmalpflege im Kanton Thurgau in die 
Vernehmlassung gegeben. Dieses Gesetz be-
trifft die Gemeinden sehr, da sie zahlreiche 
Aufgaben in diesem Bereich wahrnehmen. Der 
Verband Thurgauer Gemeinden (VTG) hat sich 
mit dieser Gesetzesvorlage befasst und eine 
Stellungnahme eingereicht, welche diese Fas-
sung des Gesetzesentwurfs ablehnt. Der Ge-
meinderat hat beschlossen, sich der Stellung-
nahme des VTG anzuschliessen.  
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Erschliessung Reservoir Waldrüti 
Die erste Etappe des Projekts ist erfolgreich ab-
geschlossen, seit Ende Januar werden die Gra-
bungs- und Verlegearbeiten der Leitungen vom 
Reservoir in Richtung Nollenberg durchgeführt. 
Die Abschlussarbeiten sind für Ende März vor-
gesehen. 
 
 
Altpapier- und Kartonsammlung 2025 
Der Gemeinderat hat die Altpapier- und Altkar-
tonsammlung im Einzugsgebiet der VSG Nollen 
wie folgt vergeben: 
 
 

• Frühlingssammlung, Samstag, 03. Mai 2025:  
Cevi Schönholzerswilen 
 

• Herbstsammlung, Sa. 15. November 2025: 
Turnverein Neukirch a. d. Thur 

 
Termine 
Mi. 15.03.2025 Papier- und Kartonsammlung 
 Einzugsgebiet PS Wuppenau 
Mi. 23.04.2025 Gemeindeversammlung 
 (Rechnungsabnahme) 20:00 Uhr 
1./7.+8.03.2025 Turnunterhaltung 
 STV Neukirch a. d. Thur 
Sa. 03.05.2025 Papier- und Kartonsammlung 
 Primarschulkreis Schönholzerswilen 
 

 

 
Schiessplan 2025 
 
Der Gemeinderat hat den Schiessplan 2025 der Schützen Schönholzerswilen, Sektion 300 m, genehmigt. 
 

Tag Datum Anlass Zeit  Bemerkung 

Fr 04.04.25 Eröffnungsschiessen / Training 18.30 - 20.00  GM 1. + 2. Runde 

Fr 25.04.25 Training 18.30 - 20.00  GM 1. + 2. Runde 

Fr 09.05.25 Training 18.30 - 20.00   

Fr 23.05.25 OP / Training 18.30 - 20.00  Kant. Stich / EWS 

Fr 06.06.25 Training 18.30 - 20.00   

Fr 13.06.25 Training 18.30 - 20.00  EWS, KS 

Fr 08.08.25 Training 18.30 - 20.00   

Fr 22.08.25 Training 18.30 - 20.00   

Sa 30.08.25 OP / Training 13.30 - 15.30  Letzte KS und EWS 

Fr 12.09.25 Training 18.30 - 20.00   

Fr 26.09.25 Training Vorschiessen Endsch. 18.30 - 20.00   

So 12.10.25 Endschiessen 300m 10.30 - 12.00 13.00 - 14.30  
 
Sonstige Anlässe: 

So 21. März Luftgewehr Volkschiessen 17.00-21.00  Erlenacker (mit Spaghettiplausch) 
Sa 01. Juni GM Final 08.00-16.00  Frauenfeld 

17. / 24. / 25. Mai Feldschiessen Flyer + Plakate  Märstetten 

12. und 13. Juli Kant. Schützenfest 300m   Tessin 
Mi 31.07.25 Bundesfeier 19.00  Schönholzerswilen 

Fr 31.10.25 Lotto 19.30  MZH, Türöffnung 18.30 

Fr 07.11.25 Absenden 20.00  Rest. Ochsen 
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News aus der Verwaltung 
 
Reguläre Öffnungszeiten 
 
Montag  08.30 – 11.30 Uhr | 14.00 – 17.00 Uhr 
Dienstag 08.30 – 11.30 Uhr | geschlossen 
Mittwoch  08.30 – 11.30 Uhr | 14.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag 08.30 – 11.30 Uhr | 14.00 – 17.00 Uhr 
Freitag 08.30 – 11.30 Uhr | geschlossen 
 
Ausserhalb unserer Öffnungszeiten und aus-
schliesslich bei Todesfällen wenden Sie sich bitte 
an unsere Leiterin Bestattungsamt, Ulla Koegler 
078 772 61 57. In anderen Notfällen wenden Sie 
sich bitte an unseren Gemeindepräsidenten, Ernst 
Schärrer, 079 217 78 52.  
 
Vorankündigung Öffnungszeiten Frühlingsferien 
Während den Frühlingsferien vom Montag,  
07. April bis Freitag, 18. April 2025 ist der Schalter 
der Gemeindeverwaltung jeweils nur am Morgen 
von 08.30 Uhr – 11.30 Uhr geöffnet. 
 
Ausserhalb der Schalteröffnungszeiten können Sie 
auf Voranmeldung einen Termin vereinbaren. 
 
Vorankündigung Öffnungszeiten Ostern 
Vom Freitag, 18. April 2025 bis und mit Montag, 
21. April 2025 (Karfreitag bis Ostermontag) bleibt 
die Gemeindeverwaltung geschlossen. 
 
Prämienverbilligung 2025 
 
Versand der Antragsformulare 
Die Antragsformulare zur Individuellen Prämien-
verbilligung 2025 wurden am 21. Februar 2025 
versendet (B-Post). 
 
Grundsatz 
Der Kanton Thurgau gewährt versicherten Perso-
nen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen eine Individuelle Prämienverbilligung (IPV) für 
die obligatorische Krankenversicherung (OKP). 
 
Wer hat Anspruch auf IPV? 
Die IPV wird für Personen ausgerichtet, die bei ei-
nem vom Bund anerkannten Krankenversicherer 
die OKP gemäss KVG abgeschlossen haben und 
a) am 1. Januar 2025 ihren steuerrechtlichen 

Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton Thurgau 
hatten oder 

b) als Grenzgängerin oder Grenzgänger am 1. Ja-
nuar 2025 im Kanton Thurgau erwerbstätig ist 
oder 

c) als Kurzaufenthalterin oder Kurzaufenthalter 
den gewöhnlichen Aufenthalt im Kanton 
Thurgau begründen. 

 
Antragsverfahren 
Die Gemeinden ermitteln die bezugsberechtigten 
Personen aufgrund der provisorischen Steuerda-
ten per 1. Januar 2025 und stellen diesen im Ver-
lauf des Frühjahres ein Antragsformular zu. Nach 
dem 1. Januar 2025 angepasste Steuerdaten wer-
den nicht berücksichtigt. Das unterzeichnete For-
mular ist bis zum 31. Dezember 2025 bei der Kran-
kenkassenkontrollstelle der zuständigen Ge-
meinde einzureichen. Wird diese Frist verpasst, 
verfällt der Anspruch. Eine Neubemessung ist in 
diesen Fällen ausgeschlossen. 
 
Berechnungsgrundlage Erwachsene 
Massgebend ist die provisorische einfache satzbe-
stimmende Steuer zu 100 % per 1. Januar 2025. 
Das provisorisch veranlagte steuerbare Vermögen 
darf zudem Fr. 0.- nicht übersteigen. 
 
IPV-Ansätze 2024 für Erwachsene 
 
Kat. Einfache Steuer 

zu 100 % in CHF 
IPV 2025 
in CHF 

A bis 400  3’396 
B bis 600  2’544 
C bis 800  1’692 

 
 
Berechnungsgrundlage Kinder 
(Jahrgang 2007 - 2024) 
Versicherte Kinder werden auf Basis der einfachen 
Steuer zu 100 % der Eltern, respektive der prä-
mienzahlenden Person bemessen. Das proviso-
risch veranlagte steuerbare Vermögen darf zudem 
Fr. 0.- nicht übersteigen. 
 
Kat. Einfache Steuer 

Zu 100 % in CHF 
IPV 2025 
in CHF 

D bis 1'600.00  1’200 
 
Geburt oder Zuzug nach dem 1. Januar 2025 
Nach diesem Stichtag Geborene oder Zugezogene, 
sind erst ab dem 1. Januar 2026 bezugsberechtigt. 
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Wegzug in einen anderen Kanton 
Massgebend sind die persönlichen Verhältnisse 
per 1. Januar 2025. Erfolgt im Laufe des Jahres ein 
Wegzug in einen anderen Kanton, wird die IPV für 
das gesamte Jahr 2025 vom Kanton Thurgau aus-
gerichtet. 
 
Wegzug ins Ausland 
Der Anspruch auf IPV besteht bis zum Ende des 
Wegzugsmonats. 
 
Junge Erwachsene in Ausbildung 
(Jahrgang 2000 bis 2006) 
Junge Erwachsene in bescheidenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen, die sich am 31. Dezember 
2025 in einer Ausbildung befinden, haben An-
spruch auf 50 % der effektiven KVG-Prämie, maxi-
mal 50 % der kantonalen Durchschnittsprämie 
(Jahr 2025: Fr. 4’608, davon 50 % = Fr. 2’304). Die 
bezugsberechtigten Personen erhalten im laufen-
den Jahr die zustehende IPV nach Kat. A - C. Sie 
können im Folgejahr eine Neubeurteilung bean-
tragen. 
 
Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL)  
zur AHV- oder IV-Rente und Sozialhilfebezüger 
Bezüger und Bezügerinnen von EL erhalten eine 
EL-Prämienpauschale. Diese wird direkt der Kran-
kenkasse überwiesen. Ein IPV Antrag ist nicht not-
wendig. 
 
Personen, die Sozialhilfe nach § 8 des Sozialhilfe-
gesetzes beziehen, erhalten eine pauschale IPV. 
Die Sozialen Dienste der zuständigen Gemeinde 
helfen, die Anträge korrekt auszufüllen. 
 
Bei einem Wegfall der Ergänzungsleistungen oder 
der Sozialhilfe besteht möglicherweise ein An-
spruch auf die reguläre IPV. Der entsprechende 
Antrag muss fristgerecht eingereicht werden. 
 
Grenzgänger 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die am 1. Ja-
nuar 2025 im Kanton Thurgau einer Erwerbstätig-
keit nachgehen und der OKP unterstehen, haben 
den Antrag auf IPV bis am 31. Dezember 2025 zu-
stellen. Wird diese Frist verpasst, verfällt der An-
spruch. 
 
Der Lebensmittelpunkt von Grenzgängern liegt im 
Ausland. Deshalb hat vor der Berechnung der IPV 
eine Kaufkraft- und Währungsbereinigung der Ein-
kommens- und Vermögenswerte zu erfolgen. 
 
 

Kurzaufenthalter 
Kurzaufenthalter und Kurzaufenthalterinnen mit 
Aufenthalt im Kanton Thurgau haben den Antrag 
für IPV bis am 31. Dezember 2025 zu stellen. Wird 
diese Frist verpasst, verfällt der Anspruch. 
 
Für die Berechtigung massgebend sind die persön-
lichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Rechtsun-
terstellung unter die Schweizer Versicherungs-
pflicht. 
 
Der Lebensmittelpunkt von Kurzaufenthaltern 
liegt im Ausland. Deshalb hat vor der Berechnung 
der IPV eine Kaufkraft- und Währungsbereinigung 
der Einkommens- und Vermögenswerte zu erfol-
gen. 
 
Neubemessung 
Wurde im Vorjahr nicht automatisch ein Antrags-
formular zugestellt, oder können nachträglich ver-
änderte wirtschaftliche Verhältnisse nachgewie-
sen werden, kann innerhalb von 30 Tagen ab 
rechtskräftiger Feststellung der veränderten Ver-
hältnisse eine Neubemessung der IPV beantragt 
werden, insbesondere gestützt auf: 
 

1. die definitive Steuerschlussrechnung 
2. die EL-Rückforderungsverfügung 
3. den Entscheid zum Bezug von Sozialhilfe 
4. den Entscheid über die Neuberechnung 

der Quellensteuer 
 
Wird die Frist verpasst, verfällt ein allfälliger An-
spruch.  
 
Differenzbeträge von weniger als Fr. 30.00 werden 
nicht ausbezahlt. 
 
Eine Neubemessung muss beantragt werden. 
Eine Neubemessung von Amtes wegen ist nicht 
zulässig. 
 
Auszahlung der Prämienverbilligung 
Die Auszahlung erfolgt direkt an den zuständigen 
Krankenversicherer. Eine direkte Auszahlung an 
die bezugsberechtigte Person ist nicht möglich. 
 
Zuständigkeiten 
Die Zuständigkeit zur Prüfung des Anspruches auf 
IPV liegt bei der Krankenkassenkontrollstelle der 
Wohnsitzgemeinde, für Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger bei der Gemeinde, in welcher die Er-
werbstätigkeit physisch ausgeübt wird. 
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Rechtliche Hinweise 
Diese Information vermittelt einen allgemeinen Überblick. Rechtsansprüche können daraus nicht geltend gemacht 
werden. Rechtsgrundlagen für die Prämienverbilligung im Kanton Thurgau sind: 
 
• Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), 
• Krankenversicherungsgesetz (TG KVG), 
• Krankenversicherungsverordnung (TG KVV). 
 
Altpapier- und Kartonsammlung 2025 
 
Die Altpapier- und Kartonsammlung der Gemeinde Schönholzerswilen ist in zwei Gebiete aufgeteilt, wobei die 
Sammlungen im Primarschulkreis Schönholzerswilen bisher von der 3. Oberstufe durchgeführt wurden. Aufgrund 
fehlender Nachfolger konnten die Sammeldaten 2025 nicht im Abfallkalender publiziert werden. Am 20. Januar 
2025 hat der Gemeinderat die Altpapier- und Altkartonsammlung neu vergeben: 
 
Für das Einzugsgebiet der Primarschule Schönholzerswilen 
 

Frühlingssammlung (durch Cevi Schönholzerswilen) 
Samstag, 03. Mai 2025  
 

Herbstsammlung (durch Turnverein Neukirch an der Thur) 
Samstag, 15. November 2025 
 

Für das Einzugsgebiet der Primarschule Wuppenau 
Das ZAB wird die Altpapier- und Kartonsammlung an folgenden Daten durchführen: 
 

Mittwoch, 5. März 2025 
Mittwoch, 4. Juni 2025 
Mittwoch, 10. September 2025 
Mittwoch, 10. Dezember 2025 
 

Zu diesem Einzugsgebiet gehören: 
 

Leutenegg Grobenbach Hagenwil Hagenbuch 
Vordertoos Habisreuti Waldi Wartenwil 
Rohren Toos Häusern  

In die Altpapiersammlung gehören: 
 
• Zeitungen 
• Bücherseiten ohne Rücken 
• Fotokopien 
• Zeitschriften 
• Korrespondenzpapier 
• Notizpapier, Prospekte / Zeitungsbeilagen 
• Recyclingpapier  
• Telefonbücher  
• Broschüren Kataloge und Couverts 
 

Bitte gebündelt und nicht in Kartonschachteln 
oder Säcken bereitstellen! Kartonsammlung: Bitte 
nur saubere Kartonverpackungen ohne 
Klebebänder, flach drücken und bündeln. Papier 
und Karton getrennt bündeln. Nicht in die Papier- 
und Kartonsammlung gehören Milch- und 
Getränkepackungen, beschichtetes Papier, Kleber, 
Tragetaschen, Etiketten, Plastik und weitere 
Fremdstoffe. Das gebündelte Altpapier und Karton 
zu Hause lagern und an den Sammeltagen bis um 
7.00 Uhr an die Straße stellen.
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135.Rundbrief von Helen Müller Helen Müller, Weidweg 5, CH-9515 Hosenruck 
E-Mail Adresse: helen.muller@swisscows.email  Tel.+41 76 700 50 28 

 
135. Rundbrief       Kamerun, 22. Februar 2025 
 
Liebe Leser, 
muss man einem Täter vergeben? Warum hat Gott uns nicht beschützt? War er im Moment zu 
schwach oder gar abwesend?  
Solche und ähnliche Fragen tauchen beim Austausch mit den Witwen immer wieder auf. 
Grundlegende Fragen, die auch im Trauma-kurs besprochen wurden. Die Antworten sind nicht 
einfach. 
Zum Thema Vergebung spielte ich einen Sketch: mit einem schweren Rucksack auf dem 
Rücken ging ich im Saal umher. Dazu sagte ich etwa folgendes: «Ja, das Leben ist manchmal 
sehr beschwerlich und schwierig zu ertragen…. Oh, seht mal da vorne ist die Frau, die so 
schlecht über mich geredet hat. Ich könnte die… ja und dort der Händler, der mich übers Ohr 
gehauen und mir mein ganzes Geld abgezockt hat! So gemein! ….hm. Aber das Schlimmste ist 
meine Schwester, die ist doch nur eifersüchtig! Da hat sie rum erzählt, dass ich mein Diplom 
gekauft habe und überhaupt in der Schule immer gemogelt hätte…».  
Dann legte ich meinen Rucksack ab und schaute, was drin war. Aha: ein Stein für den Händler, 
der mich übers Ohr gehauen hat, ein Stein für die Nachbarin, die so schlecht über mich geredet 
hat, ein sehr grosser Stein für meine Schwester…  
Im Leben tragen wir oft solche Steine herum oder besser ausgedrückt: wir tragen sie den 
Leuten nach. Nachtragen im wahrsten Sinn des Wortes!  
Die Witwen begriffen: ohne Vergebung dem Täter gegenüber bestraft man sich selbst, man 
trägt die «Steine» dem Täter wie ein Sklave nach und wird verbittert. Vergebung heisst aber 
nicht, dass man eine Tat damit rechtfertigt. 
Die Bibel fordert uns auf, zu vergeben und das Gericht über den Täter Gott zu überlassen. Sein 
Urteil wird gerecht ausfallen. Für viele Witwen ein grosser und schwieriger Schritt. Die Meisten 
haben ihn gemacht und aus ihrer Verbitterung und Hass entstand eine innere Freiheit. Das 
sieht man den Frauen an. Es passiert Heilung in ihrem Leben. Sie werden frei, an anderes zu 
denken und können sich langsam mit ihrer Situation versöhnen. Natürlich gibt es immer noch 
«Auf und Abs». Aber Vergebung ist wohl der wichtigste Prozess in der Heilung eines Traumas. 
Und die Frauen ermutigen sich gegenseitig dazu. 
Viele beten ja auch in der Kirche das «Unser Vater». Dort heisst es unter anderem: «…Vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern…» 
 
Dieses Jahr fand auch die Schulung einer Gruppe von sechs unternehmerischen Witwen statt. 
Gleich anschliessend kam eine Gruppe von 12 Frauen, welche von der 1. Gruppe im 
Unternehmensbereich geschult wurden. So konnten sie das Gelernte gleich umsetzen und 
lernten, wie sie das Wissen weitergeben können. In einigen Punkten hatten sie allerdings 

    Beim Buinesskurs    
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Mühe und fühlten sich überfordert. Aber sie werden von Adèle und Christine unterstützt, den 
beiden Leiterinnen, die tatkräftig mitarbeiten. Bei den Unternehmen geht es darum, dass sich 
die Witwen zusammenschliessen, dann haben sie mehr Kapital zum Starten und können auch 
die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen. Inzwischen haben einige schon angefangen und 
Tiere zum Mästen oder zur Aufzucht gekauft. 
Dieses Jahr sollen auch wieder neue Gruppen zu je 12 Witwen gegründet werden. Um diese 
Gruppengrösse, welche im gleichen Quartier wohnen, zu erreichen, werden auch Witwen 
aufgenommen, deren Mann nicht ermordet wurde. Es gibt viele, die waren schon Witwen, als 
sie vor den Extremisten aus ihren Dörfern fliehen mussten. 
Gefreut hat mich, dass wir nun aus allen 6 Sprachgruppen Witwen mit gutem Schulniveau 
haben und sie somit Französisch können. So wird die Aus- und Weiterbildung und für die 
Verantwortlichen die Begleitung der einzelnen Gruppen einfacher. 
Nebst dem Witwenprojekt, das sehr viel Zeit beanspruchte, begleitete ich Andreas Z. 
(Verantwortlicher von SAM global für die Sahelzone), während seinem Aufenthalt. Wir 
besuchten die verschiedenen Projekte. Überall geht es befriedigend bis erfreulich weiter: 
Schulen, theologische Ausbildungsstätten; ein Verein, der junge Leute zu Unternehmern 
ermutigt, ausbildet und begleitet usw. Dann waren da auch noch einige Kassen zu prüfen und 
Stationsfragen zu klären. 
Ich bin weiterhin als Vertretung von SAM global hier, überlege mir aber, die Verantwortung 
nächstes Jahr abzugeben. Wegen dem Witwenprojekt braucht es mich wohl noch (länger?). 
Ich merke, dass ich schnell müde werde und länger brauche, um mich zu erholen. Auch wird es 
nun immer wärmer (gegen 40°C). So freue ich mich auf die kühle Schweiz ab 8. März! 
Ich danke allen herzlich, welche das Witwen- und andere Projekte in Kamerun finanziell und mit 
Gebet unterstützen!  
 
In der Schweiz werde ich an folgenden Orten über das Witwenprojekt berichten:  
19. März: Seniorengruppe FEG Thayngen 
23. März: im Gottesdienst der evang. Kirche Schönholzerswilen  
1. April: Seniorengruppe in Turbenthal 
27. April: Gottesdienst FEG Effretikon 
3.-17. Mai sollten der Direktor der Theologischen Hochschule und der Koordinator der 
medizinischen Arbeit in der Schweiz sein (sofern sie ein Visum bekommen). Ich werde sie mit 
anderen zusammen zu einem grossen Teil begleiten. 
18. Mai: Gottesdienst in der FEG Schiers 
15. Juni: Gottesdienst in der FEG Uzwil 
 
So freue ich mich, bald die Einen oder Andern zu sehen! Danke für alle Gebete und 
Ermutigung! 
 
Herzliche Grüsse noch aus Kamerun 

         
 
 
 
 
 

 

SAM global, Wolfensbergstrasse 47, CH-8400 WINTERTHUR 

+41 (0) 52 269 04 69, www.sam-global.org 

Schweiz – IBAN: CH58 0900 0000 8400 1706 5 – Witwenprojekt Kamerun 

EURO-Konto – Postfinance AG – IBAN: CH20 0900 0000 9119 3558 6     BIC: 
POFICHBEXXX 

 
www.sam-global.org 

 

Rundbriefversand: Vreni & Markus Arn,  Alte Landstrasse 1, 8580 Hefenhofen 

E-Mail: m-v.arn@bluewin.ch 
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Jahresversammlung der SVP Ortspartei  
Schönholzerswilen- Wuppenau  
 
Ein Jahr mit Hochs für die SVP Schweiz und 
ein Jahr mit einem sehr schönen Neumitglie-
derzuwachs von 20% der Ortspartei SVP 
Schönholzerswilen- Wuppenau. 
Die Jahresversammlung, erstmals geleitet 
von der Präsidentin Rahel Böhi, hat kürzlich 
in der alten Chäsi in Remensberg stattgefun-
den. 
Sie berichtet von erfolgreichen Kantonsrats-
wahlen vom 7.April 2024. Der Bezirk konnte 
alle 10 Sitze verteidigen (im ganzen Kanton 
Thurgau verlor die SVP drei Sitze). Anstelle 
der zurücktretenden Mandatsträger Isabelle 
Altwegg und Max Brunner wurden Manuel 
Sturzenegger und Stefan Wolfer- beide aus 
Weinfelden- gewählt. Rahel Böhi als Präsi-
dentin der OP Schönholzerswilen-Wuppenau 
konnte sich den ersten Ersatzplatz ergattern 
und dies als Neuling auf der Liste. Auch da 
ein Hoch! Sie berichtet auch von der Herbst-
Delegiertenversammlung in Schönholzers-
wilen, wo fast 170 Mitgliederinnen und Mit-
glieder der SVP-Thurgau den Worten von 
Marcel Dettling, Präsident der SVP Schweiz 
folgten. Dettling berichtete über seine Visi-
onen, über den Arbeitsplatz Schweiz und 
über das Asylwesen in unserem Land.  
Nach der Genehmigung der positiven Jahres-
rechnung 2024 mussten Ersatzwahlen für 
die Kassenführung, neu Markus Zürcher, und 
ein Vorstandsmandat, neu Damian Schwei-
zer, wieder Vollständigkeit im Vorstand be-
stimmen. Mit dem Rücktritt von Ruedi 

Rüegger als Revisor und Delegierten musste 
eine Person ersetzt werden der Jahrelang als 
Revisor und Delegierter in unserer Partei 
Verantwortung übernahm. Roman Good als 
Revisor und Remo Schefer als Delegierter 
wurden ehrenvoll gewählt. Rahel Böhi dankte 
den Neugewählten, dem abtretenden Ruedi 
Rüegger, und der abwesenden und leider 
zurücktretenden Kassierin Barbara Hofstet-
ter für ihren grossen und Pflichtbewussten 
Einsatz im Vorstand und Kassenführung.  
Im Jahresprogramm 2025 mit Plausch jassen 
in Berg, Sommerfest Matzingen, Grill Höck 
im Sommer und Metzgete im November sind 
bereits wieder genügend Anlässe zur aktiven 
Beteiligung und Austausch.  
Die Präsidentin schliesst mit folgenden Wor-
ten die Versammlung ab: wir wissen, dass in 
der Schweiz nicht nur im Sinne der SVP-
Thurgau gewählt wird. Doch das soll uns 
nicht entmutigen. Nein, im Gegenteil wollen 
wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass wir 
unseren Kindern eine intakte Schweiz über-
geben können, mit unseren Werten, mit un-
seren Traditionen. Die SVP ist in der Schweiz 
die wählerstärkste Partei. Tragen wir unsere 
bodenständigen Werte, unsere offene, aber 
sehr klare Haltung und unsere vernünftige 
Weitsicht in die weite Welt hinaus. 
 
Schönholzerswilen, Mitte Februar 2025 
 
Fredy Oettli 

Raiffeisenbank Mittelthurgau

Raiffeisenbank 
Mittelthurgau

Mit einer ausgezeichneten Beratung begleiten wir Sie persönlich und 
bieten Ihnen eine auf Sie abgestimmte Lösung für Ihre Bedürfnisse.  
071 626 99 00 
raiffeisen.ch/mittelthurgau

Was uns ausmacht: 

Regionalität.
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(Eigen)Initiative für tragbare Lösungen statt Ideologien 
 
Am Sonntag vom 09.02.25 durfte die 
Schweizer Stimmbevölkerung über die Um-
weltverantwortungsinitiative abstimmen. 
Die, von der jungen Grünen initiierten, Initi-
ative trägt im Kern ein Anliegen, dass in ei-
ner nüchternen Betrachtung logisch er-
scheint. Wir 
sollen als Gesellschaft nur so viel Ressourcen 
verbrauchen, wie unsere Erde im Stande ist 
zu erneuern. Alles darüber hinaus geschieht 
auf Kosten nachfolgender Generationen. 
Dies scheint schlüssig. Mit rund 70% Nein-
Anteil wurde die Initiative jedoch klar abge-
lehnt. 
Die Zeichen sind klar, wissenschaftlich be-
legt und bei vielen Menschen erkannt: Wir 
beanspruchen die Umwelt zu stark. Der 
Grundsatz, ob wir unser Verhalten ändern 
müssen, stellt sich für viele nicht; die Frage 
ist nur wie. Bei diesem Punkt gehen die Mei-
nungen auseinander. Genau hier soll daher 
auch der Diskurs gesucht werden. Ideolo-
gien, die in starke und ignorante Meinungen 
münden, helfen hierbei nicht. Sich hinter der 
eigenen Weltsicht zu verschanzen, in wel-
chem politischen Spektrum sie auch immer 
liegt, bringt uns allen nichts. Es schürt Miss-
mut und schafft Blockaden, wodurch wir den 
so dringend benötigten Fortschritt verpas-
sen. 

Es ist aber auch verfehlt zu meinen, ver-
schiedene Ansichten seien negativ zu wer-
ten. Wenn wir gute Lösungen wollen, brau-
chen wir gute Ideen. Diese sollen aus ver-
schiedenen Perspektiven vorgebracht und 
diskutiert werden. Dabei hat der leiden-
schaftliche Einsatz für seinen Standpunkt je-
derzeit Platz, doch soll sich jeder vorneh-
men, auch gute Argumente anderer anzu-
nehmen. Die besten davon, egal woher sie 
kommen, sollen zählen! Für eine gesunde 
und stabile Demokratie ist es nämlich unab-
dingbar, dass wir uns gegenseitig zuhören. 
Nur dann sind wir im Stande einander zu 
verstehen und wenn wir einander verstehen, 
kann der so wichtige Konsens gesucht wer-
den. Im Sinne der Umwelt, unserer Nach-
kommen, aber auch für uns selbst ist es also 
wichtig, dass wir unsere Energie in die Suche 
nach tragbaren Ansätzen investieren. So 
lasst uns also (Eigen)Initiative ergreifen, in 
dem wir Sach- & Lösungspolitik betreiben 
statt eines emotional überladenen Vertre-
tens der eigenen Weltansicht. In dem wir 
selbst konkret Handeln, statt auf Subventio-
nen warten oder auf Verbote hoffen. In dem 
wir Lösungen suchen und uns daran erin-
nern, dass wir diese nur finden, wenn wir ei-
nander zuhören. 
Adrian Krüsi 
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Vortrag über die Lichtverschmutzung 
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naturverbunden: Die Hasel
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Während der Winter oft noch anhält, beginnt die Hasel bereits mit der Blüte. Ihre männlichen Blüten
erscheinen als lange, gelbliche Kätzchen, die grosse Mengen an Pollen freisetzen, eine wertvolle Nahrungsquelle

für frühe Insekten. Die weiblichen Blüten hingegen sind unscheinbar und bestehen nur aus kleinen, roten
Narben, die sich aus den Knospen bilden.

Für Allergiker kann die Haselblüte allerdings zur Herausforderung werden, da der Wind ihre Pollen weit
verbreitet. Doch genau diese Eigenschaft macht sie zu einem der wichtigsten Frühblüher im Ökosystem, denn

sie bietet Nahrung für Bienen und andere Bestäuber, die aus dem Winterschlaf erwachen. Was wir aus dem
Haselstrauch sonst noch leckeres und kreatives erschaffen könne möchte ich in diesem Beitrag aufzeigen.

Vielseitig einsetzbarer und wichtiger Frühblüher
Die Hasel

NATURVERBUNDEN

Franziska Schweizer
naturraum@icloud.com

www.naturraum.me
Instagram: _naturraum_

Rezepte, Wissenswertes, Kreatives 

Haselkätzchen-Tee
Die langen, weichen, gelben Blütenstände der

Hasel sind ein typisches Zeichen für den
Frühling und bieten auch gesundheitliche

Vorteile. Schon seit Jahrhunderten werden sie
in der Volksmedizin geschätzt. Sie sind reich an

wertvollen Inhaltsstoffen wie Flavonoiden,
Tanninen und ätherischen Ölen, die

entzündungshemmend, beruhigend und
harntreibend wirken.

Der Haselkätzchen-Tee ist besonders bekannt
für seine positiven Auswirkungen auf die

Atemwege und das allgemeine Wohlbefinden.
Im Frühjahr ist es die perfekte Zeit, um diesen
Tee selbst zuzubereiten, da die Kätzchen dann

frisch und reich an Wirkstoffen sind.

Dieser Tee ist schnell und einfach zubereitet.
Ein Teelöffel frische oder getrocknete

Haselkätzchen werden mit heissem Wasser
übergossen und einige Minuten ziehen

gelassen.

Haselzweig Dekoration
Die biegsamen Haselzweige sind nicht nur

praktisch, sondern auch schön! Sie eignen sich
hervorragend für Bastelprojekte, z.B. für

Kränze, Tischdekorationen, oder für
Rankhilfen und Sichtschutzwände im Garten.

Schnitzen mit frischen Haselästen
Frische Haseläste sind ein wahres Geschenk für alle, die
das Schnitzen lieben. Ihr weiches, dennoch festes Holz

lässt sich hervorragend bearbeiten, ohne zu splittern und
bietet eine ideale Grundlage für viele kreative Projekte.
Mit ein wenig Übung und den richtigen Werkzeugen

kann man aus den Haselästen wunderschöne Figuren
wie z.B Vögel, Pilze, Tiere oder Löffel erschaffen.

Wertvolle Haselnüsse
Im Herbst entwickelt die Hasel ihre

bekannten Nüsse. Diese sind nicht nur bei
Eichhörnchen beliebt, sondern auch ein

wertvolles Lebensmittel für uns Menschen.
Haselnüsse enthalten:

- Hochwertige Fette und Eiweisse
- Vitamin E und B-Vitamine

- Mineralstoffe wie Magnesium und Kalzium
Haselnüsse lassen sich vielseitig in der Küche
verwenden, ob gemahlen, geröstet, als Mus

oder in süssen und herzhaften Gerichten.

Männliche Blüte

Weibliche Blüte

In der Küche
Haselkätzchen sind vielseitig in der

Küche verwendbar. Ihr leicht
nussiges Aroma macht sie zu einer
spannenden Zutat für verschiedene
Speisen. Getrocknet und gemahlen

können sie als Mehlersatz in Brot,
Pfannkuchen oder Keksen dienen.
Frische Kätzchen eignen sich als
knackige Zutat für Salate oder als

essbare Deko für Desserts. In Butter
geröstet verleihen sie herzhaften
Gerichten eine besondere Note.

Auch als Basis für Pesto, Müslis oder
Schokolade lassen sie sich

verwenden. Ihre natürlichen
Inhaltsstoffe machen sie nicht nur

geschmacklich interessant, sondern
auch zu einer gesunden Ergänzung

in der Küche.
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64. Grümpelturnier

Wir freuen uns auf spannende Spiele in den Kategorien «Kindergarten» bis 
«Oberstufe», bei welchen der Spass und das Miteinander im Vordergrund 

stehen.

Aufgrund des Schulhausumbaus in Schönholzerswilen findet das Turnier
auf dem Areal der Primarschule Neukirch an der Thur statt.

Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen
folgen in der nächsten Ausgabe des Liechtblicks!

46. Grümpelturnier
Samstag, 24. Mai 2025

Freitag, 25. April ab 17:00 Uhr Fiirobig-Bar

Samstag, 26. April ab 14.00 Uhr U19 Turnier 
 ab 16:00 Uhr OSM Turnier 
 ab 19:00 Uhr Plausch Turnier
 ab 20:00 Uhr harzUP Party

Sonntag, 27. April ab 10:00 Uhr 580 kg Turnier 
 ab 10:30 Uhr Schüler Turnier
 ab 13:30 Uhr Mixed Turnier
 ab 17:00 Uhr Barbetrieb

Seilziehclub ThurtalSEILZIEHFEST

25. – 27. April 25
Schönholzerswilen

Anmeldung
Plauschturnier
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Suppentag Wuppenau 
 
Am Sonntag, 16. März 2025 findet in Wuppenau 
der Suppentag statt. Um 10.30 Uhr feiern wir den 
ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Wup-
penau. Ab 11.15 Uhr werden in der Turnhalle 
Gerstensuppe und Würstchen serviert. Neu wer-
den Matthias und Patrick «Hasenfäger» ab 12.00 
Uhr den Suppentag mit ihrem Schwyzerörgeli 
musikalisch umrahmen. 
Damit wir auch dieses Jahr ein vielfältiges Des-
sertbuffet anbieten können, freuen wir uns über 
Torten- und Kuchenspenden. Bitte melden bei 
Claudia Seeberger 071 944 15 66 oder 079 531 38 
15. Vielen Dank schon im Voraus! 
Der Reinerlös vom Suppentag und die Kollekte 
vom ökumenischen Gottesdienst ist dieses Jahr 
für die Stiftung Kifa Schweiz bestimmt. Seit 1991 

pflegt, betreut und begleitet die Kinderspitex 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten. Sie bietet mit Hilfe von 
Spendengeldern auch Entlastungsangebote für 
betroffene Familien an. Zudem engagiert sich die 
Stiftung für eine faire und sozialverträgliche Ge-
sundheitsversorgung. www.stiftung-kifa.ch 
Wir laden alle herzlich ein, dieses Projekt mit ei-
nem freiwilligen Betrag zu unterstützen.  
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen 
und Helfern, die zur erfolgreichen Durchführung 
des Suppentags beitragen. 
 
Das Suppentag-Team 
Elvira, Claudia und Marie-Louise 
 

 

 
 
 

 
Freitag, 21. März 2025, 17.00 – 23.00 Uhr 
 

Schützenhaus Erlenacker, 
Riesler, Kradolf-Schönenberg TG 
(auf der Strecke Buhwil – Neukirch a.d. Thur) 

 
 
 
  Für alle interessierte Personen ab 10 Jahren 
  Keine Anmeldung / keine Vorkenntnisse nötig 
  Sportgeräte stehen zur Verfügung 
  
 
  
  Spaghetti und Dessert 
  Keine Anmeldung nötig 
  5 verschiedene Saucen 
 
 

Schiesssport und Gaumenschmaus in einem! 
 

Der Erlös fliesst vollumgänglich in die Nachwuchskasse. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Schützenhaus. 
 

www.schuetzen-schoenholzerswilen.ch 



 

 
15 

Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag
Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag 

 

«Wunderbar geschaffen» 
Psalm 139,14 

 

 

     Freitag, 7. März 2025 
   Kirche evang. Schönholzerswilen 19.00 Uhr 

   Kapelle kath. Braunau 19.30 Uhr 

   Kirche evang. Bussnang 19.30 Uhr  
 

Dieses Jahr kommt die Gottesdienstvorlage von den Cookinseln. Diese befinden sich, von 

der Schweiz aus gesehen, auf der anderen Seite der Welt. Der Tourismus hat für die 

Cookinseln eine grosse wirtschaftliche Bedeutung. Zu den grössten Attraktionen gehören 

Naturschauplätze wie Korallenriffe, Atolle, Lagunenstrände und Vulkangipfel. Auch 

kulturelle Veranstaltungen mit einheimischer Musik, Gesang, Tanz und Essen gehören 

dazu.   

«Wunderbar geschaffen» sind auch die Menschen dieser Inseln und wir alle. Im 

Psalm 139 heisst es nämlich in Vers 14: «Du hast mich wunderbar geschaffen». Für die 

Verfasserinnen der Liturgie bedeutet das auch, dass Gott uns kennt, sich fürsorglich um 

uns kümmert und immer bei uns ist.  

 

Machen wir uns also auf zu einer weiten imaginären Reise zu den Frauen, die uns diesen 

Gottesdienst schenken, und denken daran: «Nähme ich die Flügel des Morgenrotes und 

liesse mich nieder am äussersten Rand des Meeres, auch dort würde deine Hand mich 

leiten.» (Psalm 139, 9f).  
 

Informiert beten und betend handeln, das ist das Ziel des Weltgebetstages seit 

Generationen.  

 

Die ökumenischen Vorbereitungsteams heissen Frauen und Männer herzlich willkommen! 

Im Anschluss sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. 
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Mittagstisch für Senioren/-innen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Entdeckerdorf“ abgesagt 
 

Mi#ags'sch für Senioren/-innen 
Herzlich laden wir ein zum nächsten gemeinsamen Mi5agessen. 

    Wir treffen uns am 

Mi#woch 19. März 25 um 12 Uhr 
im Rest. Ilge Hosenruck 

Kosten für das Essen inkl. Dessert Fr. 23.- 

Anmeldungen bis Samstag 15. März 2025 an eine Pro Senectute Ortsvertreterin. 

Wuppenau    M. Zbinden  071/ 947 10 46 

Schönholzerswilen      I. Ziegler  071/ 633 22 31 

        ( Telefonbeantworter ) 

Wer eine Fahrgelegenheit braucht, kann dies bei der Anmeldung miMeilen. 
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en
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Kinderseite KINDERSEITE 
 

Wiesenpflanzen - Suchsel 
 

                                              

 
 
Findest du folgende Blumen? (waagerecht, senkrecht oder diagonal) 
 
Löwenzahn 
Brennessel 
Veilchen 
Fingerhut 
Margeriten 
Glockenblume 
Nelken 
Pusteblume 
Wiesenklee 
Schlüsselblume 
Vergissmeinnicht 
Gänseblümchen 


